
Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege in der Gemeinde Sterup 
 
Aufgrund der § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i. d. F. vom 01.04.1996 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 321), des § 45 Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 02.04.1996 (GVOBl. Schl.-H S. 413) wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung Sterup vom 28.11.2002 für das Gebiet der Gemeinde Sterup  fol-
gende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht der Gemeinde Ste-
rup umfasst die Reinigung der Gehwege, der 
Rinnsteine, der Trennstreifen zwischen Fahr-
bahn und Gehweg, der Grabenverrohrungen, 
die dem Grundstücksanschluss dienen und 
der befestigte Seitenstreifen. Gehwege sind 
alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, als 
Gehwege gelten auch die gemeinsamen 
Rad- und Gehwege nach § 41 Abs. 2 StVO. 
Ist ein Gehweg nicht besonders abgegrenzt, 
so gilt als Gehweg auch ein den Bedürfnissen 
des Fußgängerverkehrs entsprechender 
Streifen der Fahrbahn. 
(2) Zur Reinigung gehört auch der Winter-
dienst. Dieser umfasst das Schneeräumen 
auf den Gehwegen sowie bei Schnee- und 
Eisglätte das Bestreuen der Gehwege. 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht nach § 1 dieser 
Satzung wird in der Frontlänge den Eigentü-
mern der anliegenden Grundstücke auferlegt. 
(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reini-
gungspflicht 

a. den Erbbauberechtigten 
b. den Nießbraucher 
c. den dinglich Wohnberechtigten, so-

fern ihm das ganze Wohngebäude 
zur Nutzung überlassen ist. 

(3) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen 
kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Gemeinde Sterup  mit deren 
Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner 
Stelle übernehmen, wenn eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; 
die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und 
nur so lange wirksam, wie die Haftpflichtver-
sicherung besteht. 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säube-
rung der in § 1 Abs.1 genannten Straßenteile 
einschließlich der Beseitigung von Abfällen 
geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende 
Kräuter sind zu entfernen, wenn dadurch 
Straßenverkehr behindert und die nutzbare 
Breite von Geh- und Radwegen einge-
schränkt, die Örtlichkeit verunstaltet oder 
wenn die Möglichkeit besteht, dass es den 
Straßen-, Geh- und Radweg beschädigt. 
(2) Gehwege sind nach Bedarf, mindestens 
einmal monatlich, zu säubern, so dass eine 
gefahrlose Nutzung der Gehwege möglich ist 
bzw. eine Verunreinigung des Regenwasser-
kanals vermieden wird. Die Einläufe in Ent-
wässerungsanlagen und die Hydranten sind 
sauber zu halten. Belästigende Staubentwick-
lung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger 
Unrat sind nach Beendigung der Säuberung 
unverzüglich zu entfernen. 
(3) Die Gehwege sind in voller Breite bzw. in 
einer Breite von 1,50 m von Schnee frei zu 
halten.  
(4) Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schnee-
glätte zu streuen. Baumscheiben oder be-
grünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder 
sonstigen tauenden Mitteln bestreut, Schnee, 
der salzhaltige oder sonstige auftauende 
Mittel enthält, darf dort nicht abgelagert wer-
den. 
(5) In der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstandene Glätte 
sind unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalls bzw. nach dem Entstehenden 
der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstandene Glätte 
sind Werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und feier-
tags bis 09.00 Uhr des folgenden Tages zu 
beseitigen. 
(6) An Haltestellen für öffentliche Verkehrs-
mittel oder für Schulbusse müssen die Geh-
wege so von Schnee frei gehalten und bei 
Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser 
Zu- und Abgang gewährleistet ist. 



(7) Der Schnee darf nicht vom Gehweg auf 
die angrenzende Fahrbahn geräumt werden. 
Sofern die erforderliche Breite gewährleistet 
ist, kann der Schnee auf dem an der Fahr-
bahn grenzenden Teil des Gehweges so 
gelagert werden, dass der Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar ge-
fährdet oder behindert wird. Die Einläufe und 
die Hydranten sind von Eis und Schnee frei 
zu halten. Schnee und Eis von Grundstücken 
dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahr-
bahn geschafft werden. 
 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigungen 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche 
Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 
StrWG die Verunreinigung ohne Aufforderung 
und ohne schuldhaftes Verzögern zu beseiti-
gen. Andernfalls kann die Gemeinde Sterup 
die Verunreinigung auf Kosten des Verursa-
chers beseitigen.  Unberührt bleibt die Ver-
pflichtung des Reinigungspflichtigen, die Ver-
unreinigung zu beseitigen, soweit ihm dieses 
zumutbar ist. 
 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 
grundsätzlich das Grundstück im bürgerrecht-
lichen Sinne. 
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung 
gilt ein Grundstück dann, wenn es an Be-
standteile der Straße heranreicht.. Als anlie-
gend gilt ein Grundstück auch dann, wenn es 
durch Grün- oder Geländestreifen, die keiner 
selbständigen Nutzung dienen, von der Stra-
ße getrennt ist. 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten gilt § 56 StrWG und § 23 FStrG (Fern-
straßengesetz). Ordnungswidrigkeiten han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. seiner Reinigungspflicht nach § 2 
dieser Satzung nicht nachkommt, 

2. gegen ein Gebot oder Verbot des § 3 
dieser Satzung verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fäl-
len des Abs. 1 mit einer Geldbuße bis zu 
500,00 Euro geahndet werden. 
 

§ 7 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reini-
gung der Gehwege, Rinnsteine, Trennstreifen 
und befestigten Seitenstreifen können ganz 
oder teilweise nur dann auf besonderen An-
trag erteilt werden, wenn auch unter Berück-
sichtigung des allgemeinen Wohls die Durch-
führung der Reinigung dem Pflichtigen nicht 
zugemutet werden kann. 
 

§ 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser 
Satzung ist die Gemeinde Sterup berechtigt, 
die erforderlichen personen- und grund-
stücksbezogenen Daten aus den Unterlagen 
des Grundbuchamtes, des Katasteramtes, 
der Meldebehörde und der unteren Bauauf-
sichtsbehörde zu verwenden. Insbesondere 
ist die Gemeinde Sterup berechtigt, 

1. Die Angaben aus den Grundsteuer-
akten, wer Grundstückseigentümer/in 
des jeweils zu reinigenden Grund-
stücks ist und deren/dessen An-
schrift, sofern § 31 Abs. 3 Abgaben-
ordnung nicht entgegensteht; 

2. Angaben des Grundbuchamtes aus 
den Grundbuchakten und des Katas-
teramtes aus seinen Akten, wer 
Grundstückseigentümer/in des je-
weils zu reinigenden Grundstücks ist 
und deren/dessen Anschrift; 

3. Angaben des Einwohnermeldeamtes 
aus dem Melderegister über die An-
schrift des Grundstückseigentümer 
oder Grundstückseigentümerin des 
jeweils zu reinigenden Grundstücks, 
sofern § 2 Abs. 4 des Landesmelde-
gesetzes nicht entgegen steht; 

4. Angaben des Katasteramtes zu den 
Abmessungen der jeweiligen zu rei-
nigenden Grundstücke; 

5. Angaben der untern Bauaufsichtsbe-
hörde zur Abgrenzung der öffentli-
chen Grundstücke zu den jeweils zu 
reinigenden Grundstücken; 

6. Angaben des Grundbuchamtes bzw. 
Katasteramtes zur Abgrenzung der 
gemeindlichen Grundstücke zu den 
jeweils zu reinigenden Privat-
grundstücken; 

zu verwenden. 
(2) Die nach Abs. 1 erhobenen sowie die 
weiteren im Zusammenhang mit der Straßen-



reinigung angefallenen und anfallenden per-
sonenbezogenen Daten darf die Gemeinde 
Sterup  nur zum Zwecke der Erfüllung ihrer 
Aufgaben als Trägerin der Straßenreinigung 
verwenden, speichern und weiterverarbeiten. 
Bezüglich der Löschung der personenbezo-
genen Daten findet § 19 Abs. 3 Landesda-
tenschutzgesetz Anwendung. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihre Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 17.03.1995 außer Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausge-
fertigt und ist bekannt zu geben.

 
 
Sterup, den 29.11.2002 
 
 
Falk 
(Bürgermeisterin) 
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